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51 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
Bebauungsplan L 413 „Gewerbegebiet Siemensstraße“ 
Bebauungsplan wird aufgestellt 
 
 
1. Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 28.05.2019 gemäß § 2 Absatz 

1 BauGB die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Der Bebauungsplan 
erhält die Bezeichnung L 413 „Gewerbegebiet Siemensstraße“. Der Planbereich 
liegt in der Gemarkung Lintorf, Flur 6 und wird wie folgt begrenzt: 
 
im Norden: 
durch die Bundesautobahn 524; 
 
im Osten: 
durch die östliche Grenze der Parzelle 275; 
 
im Süden: 
durch die Straße „An den Dieken“; 
 
im Westen: 
durch die westliche Grenze der Parzellen 303, 111, 110, 177, 264 und 260. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der beiliegenden Übersichtskarte 
grau hinterlegt und mit einer schwarzen, unterbrochenen Balkenlinie umrandet. 

 
2. Die Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwe-

cke der Planung zu unterrichten. 
 
3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufzu-
fordern (Scoping). 

 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 28.05.2019 be-
schlossene Aufstellung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Absatz 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 der Haupt-
satzung der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Ratingen.  
 
Ratingen, den 24.06.2019 
 
 
(Klaus Pesch 
Bürgermeister 
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